
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Fälligkeit der Vergütung und Voraussetzung für Mängelansprüche

Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Abnahme fällig. Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärungen
des Auftragnehmers 14 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des
Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht
im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbe-
sondere einer Mängelbeseitigung) steht. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen
Mängeln der Arbeiten geltend zu machen, wenn der Auftraggeber fällige Zahlungen nicht geleistet hat und
der fällige Betrag (einschließlich etwa geleisteter Zahlungen) in einem angemessenen  Verhältnis zu dem Wert
der - mit Mängeln behafteten -  Arbeiten steht.

 

2. Begrenzung der Haftung des Auftragsnehmers

Abs.1. Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Auftragnehmers
oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im übrigen haftet
der Auftragnehmer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder so-
weit der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des
Liefergegenstandes übernommen hat. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für
Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des Auftraggebers, z. B. Schäden an  anderen
Sachen, sind jedoch ganz ausgeschlossen. Die Regelungen der Sätze 3 und  4 dieses Absatzes gelten
nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt  oder wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird oder soweit der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen
oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat.

Abs. 2.  Die Regelung des vorstehenden Absatzes 1. erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung und
Schadensersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den
Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Unmöglichkeit bestimmt sich jedoch
nach Ziffer 3. dieser Geschäftsbedingungen.

Abs. 3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen
nicht verbunden.

 

3.  Begrenzte Haftung bei Unmöglichkeit

Soweit die Leistung unmöglich ist, ist der Auftraggeber berechtigt, Schadensersatz nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz
neben oder statt der Leistung und  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf 10 % des Wertes desjenigen
Teiles der  Leistung, der wegen der Unmöglichkeit nicht genutzt werden kann. Weitergehende  Ansprüche des
Auftraggebers wegen Unmöglichkeit der Leistung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt nicht, so-
weit in Fällen des Vorsatzes, der groben  Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt  unberührt.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.

4. Kündigung

Kündigt der Auftraggeber gemäß § 649 BGB vor der Durchführung des Auftrages, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, zur pauschalen Abgeltung des Vergütungsanspruches gem. § 649 Satz 2 BGB 20 v. H. der Brutto-
auftragssumme einschließlich der Umsatzsteuer zu verlangen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis offen,
dass ein geringerer Schaden entstanden ist.

5. Technische Hinweise

a. Für einen eventuell erforderlichen Bauantrag sowie die Einhaltung von Bauvorschriften ist der Besteller
zuständig.

b. Werden aus statischen Gründen zusätzliche Trägerbalken (Winterbalken) für die Lamellen mitgeliefert, so
sind diese im Winterhalbjahr und bei Warnungen vor einem Extremwetterereignis einzuhängen.

c. Da das Allwetterdach eine permanente Selbstlüftung hat, ist es als Dach in einer geschlossenen Anlage
nur bedingt beheizbar.

d. Wie bei allen geschlossenen Räumen ist auch bei Räumen mit Lamellendächern zu beachten, daß bei
ungenügender Belüftung  Raumfeuchte entstehen kann.


